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DER VORSITZENDE DES KOLLEGIALGERICHTS

Der Vorsitzende des Kollegialgeridrts

zung zwischen der Verhandlungsleitung, die seine alleinige Sadre sein

soll, und der Sadrleitung, bei der das Kollegium zur Entsdreidung beru-
fen sein kann, ist behanntlidr umsrrirren und sdrwierig. Audr ist sie für
Selbständigkeit oder Unselbständigkeit des Vorsitzenden nidrt sdrledrt-
hin, nidrt allein entsdreidend. ,A.udr bei der Verhandlungsleitung, selbst

bei der Handhabung der 
"sitzungspolizei" bedarf er mandrmal der

Mitwirkung des Kollegiums (etwa bei der Entfernung oder Festhaltung
von Störern, S 177 GVG, oder bei Ordnungsstrafen wegen Ungebühr,

S 178 GVG). Andererseits trifft es nidrt zu, daß er bei der Sachleitung
immer onur vorläufig an Stelle des Geridrts' tätig werde 1). Denn seine

Anordnungen können - sei es aus der Mitte des Kollegiums, sei es von
einem Prozeßbeteiligten - nur ,als unzulässig" beanstandet werden.
Das bedeutet unter anderem, daß das Kollegium gegen die Unfähigkeit
eines Vorsitzenden so gut wie machtlos w'áre. Zwar kann jeder Beisitzer,
jeder Prozeßbeteiligte. die Initiative zu weiterer Aufklärung ergreifen
und eine Abstimmung darüber erzwingen; aber gegen ungesdri&te Rei-
henfolge der Vernehmungen, gegen aussidrtslose Vorhaltungen, sdrledrte
Zeitausnvtzang, nervöse Gereiztheit, unkonzenrrierte Verhandlungsfüh-
rung, überflüssige Unterbrechungen, sdrwaclre Urteilsbegründung ist kaugr
etwâs zll macihen. Soweit das Gesetz dem Vorsitzenden nidrt konkrete
Pflidrten auferlegt (wie zB in $$ 52 Abs. 2 Satz 1,57,59fi.,63,258
A.bs. 3, 265 SIPO), ist das Kollegium nur selten in derlage, Untedassun-
gen zu beanstanden, den Vorsitzenden zum Handeln zu zwingen. Es

kann niemals ,unzulässig" sein, wenn der Vorsitzende den sidr endlos
wiederholenden und vom Thema absdrweifenden ,tngehlagten nicbt
unterbridrt. Es ist nidrt ounzulässigo, daß dem Vorsitzenden die passende

Antwort auf eine ungehörige Bemerkung nidrt einfällt, daß er sidr bei
der Vernehmung in den ungeeignçtsten Augenblidren vorn Verteidiger
unterbredren läßt, daß er Zeugen und Sadrverständigen Ausführu4gen
,zum Strafmaß hingehen läßt. Selbst ein Verhalten, das die Ablehnung
wegen Befangenheit redrtfertigen würde, kann ein Mitglied des Kolle-
giums nidrt aus diesem Grunde beenstanden.

II.
Die besond.ere Qøalifikation zøw Varsitz

Diese wenigen Andeutungen, die jeder erfahrçne Praktiker mühelos zu.

einem stattlidren Katalog ausbauen könnte, zeigen nodr etwas anderes.

Werner Sarsted,t

Man nennt den vorsitzenden des Kolegialgeridrts nic]rt selten einen
-primus inref pares". Das isr 

_eine wenij kiare Bezeidrrrung. À;"-gis,
keinen Begrif von den besonderen Aufgaben des vorsitzenä.rr, d.."n
Regelung über das ganze Gesetz, sogar über mehrere Geserze .,rá.rrr.o,
ist, und von denen mandre überhaupt nidrt gesetzlidr niedergeleg sind.

Die ¡üØorte .primus inrer pareso madren nidrt deutridr, d"ã dã, vor-
sitzende eigene funktionefle Zuständigkeiten hat, bei d"i"r, 

"r 
rror, ¿.r,

anderen Mitgliedern des Geridrts nidrt einmal beraren, g"sdrweig" derrn
überstimmt werden kann. Der vorsitzende, der etwa einen pfrichtverrei-
diger auswähh ($ 142 -A.-bs. 1 stpo), einen Termin zùr Hauptrrerhand-
lung anberaumt ($ 213 StpO), den ,Antrag auf Ladung "#" 

p;;;;""
ablehnr (S 220 Abs. 1 Satz I StpO), einJn Beridrt"rrr"rr". bestimmt

!S q9 +þr. 1 cvc), hat.dabei das Kollegium gar nidrt zur Verfügung.
Er ist hier_ kein primus inrer pares, ,ondern er ist allein. Die Beiiitzer
können sich hier sdron desharb nidrt beteiligen, weil sie von der Ent-
sdreidung erst nadr*äglidr erfahren. AilenfJk können si" Ändenrogr-
vorsdrläge machen. Die Neigung dan kLnn aber nidrt groß ,.ilî"il
soldre vorsdrläge immer urrverbindlidr sind. Die Kammer hann nidrr
besdrließen, daß sratt des Beisitzers A der Beisitzer B oder der vorsit-
zende Beridrrersratrer, statt des Redrtsanwalts M der Redrtsanwalt N
verteidiger sein solle; sie lcann den Termin zwar in der Flauptverhand-
lung aussetzen, aber nicht außerhalb der Flauptverhandlr;;;.;l-;;."
zurückverlegen. Man kann audr nicht sagen, daß e, sidr hìer ,.r, o_
unwidrtige Dinge handle. Das Scl¡id<sal ães Ângeklagten kann dsvon
abhängen, daß er einen gerade für seine sadte 

-geeigi.r." 
v"rr.iag.,

bekommt.

I.
VorbemerÞang

- Âudr 
-in der Flauptverhandlung selbst gibt es funrrtionefle Zuständig-

heiten des Vorsitzenden, bei denãn 
", oiár, nur gleidrsam ,1" a;;;å;,

des ganzen Geridrts, sondern aus eigenem Reút täiig wird (oder untatig
bleibt!) und vom Kollegium niút kãntrolliert werdei r."nr.bi, elg*"-
104

1) wie Koenìger, Die Hauptverhandlung in Strafsaúen, 1966, 214 sagt.
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'Sferner Sarstedt

Jemand kann ein ausgezeiclneter Jurist, ein defer Mensdrenkenner, ein
gütiger und verständnisvoller Ridrrer und trotzdem zum vorsitzenden
so ungeeignet sein wie nur möglich 2). Es gibr Ridrter, die das von sidr
selbst wissen und die deshalb ihren Ehrgeiz nidrt auf die stellung eines
vorsitzenden ric}'ten. Auf der anderen seite gibt es Ric.hter, denen soldre
Erfahrungen so fremd zn sein sdreinen, daß sie vorgesdrlagen haben, den
vorsitz unrer den Mitgliedern des Kollegiums turnusmäßig umlaufen zu
lassen. stellenweise ist über solche vorsdrläge sogar abgestimmr worden,
und in einem mir bekannt gewordenen Falle bei einem großen Land-
geridrt hat sich dafür eine Mehrheit gefunden, die sidr zahlenmãßig za
der Minderheit fast genau so verhielt, wie die zahl der Landgerichtiäte
zu der zahl der Landgeridrtsdirektoren bei diesem Gericht. Das ist auf-
fallend; irgend etwas ist hier nidrt in ordnung. Gewiß mögen die
Begabungen zum Yotsitz didrter gesät sein ars die pranstellen fúr vor-
sitzende; und gevriß ist es hart, wenn jemand, der diese Begabung in sic.h
fühlt, aus diesem Grunde fürdrten muß, sich nie oder doch eist spät
bewähren zu können. Zweifellos unterraufen der Justizver*"lturrg 

"ir.l,Mißgriffe bei der Besetzung von vorsitzendensteilen. Es muß eirrgiäumt
werden, daß es für die Beisitzer eine eual sein kann, unter einem"für den
vorsitz wenig geeigneten Ricihter arbeiten zu müssen und kein Ende
abzusehen. Es wäre deshalb zu verstehen, wenn vorgesdrlagen würde,
daß jedes Kollegium sich seinen vorsitzenden selbst wãhlen iolle, sei es
auf die Dauer, sei es für bestimmte zeiffäume, wobei rØieder*"hl ,,r-
lässig sein müßte. so etwas gibt es ja in anderen Gremien, zum Beispiel
im Parlament. Es hätte audr im Kollegialgericrrt mancrre vorzüge. Im
allgemeinen werden die Mitglieder des Kollegiums selbst ein ric}iigeres
urteil darüber haben können, s¡er von ihnen der.Geeignetste ist, aÈ die
Justizverwaltung,diedabei_soets¡asistvorgekom
andere Gesichtspunkte berüchsidrtigt als die Eignung. Es könnte vielleicht
die kollegiale zusatrimenarbeir verbessern, wenn der vorsitzende- den
Beisitzern nidrt von außen, von ,oben" her ,vorgesetzt.. würde. Man_
drer vorsitzende gäbe sicå vielleidrt audr größere it¿tihe urrd wäre rücl<-
sidrtsvoller im Gedanhen dann, daß er sonsr das vertrauen seiner Mit-
arbeiter und die Aussidrt auf eine \Tiederwahl einbüßen könnte. Gleicåe
Besoldung des jeweils vorsitzenden Ridrters und der anderen Mitglie-
der des Kollegiums würde ungesunden Ehrgei z auf der 

"irr"rr, 
,rrr"r.r_

2) vgl. die.Kritrk slings an dem vorsitzerden des Krantz-prozesses, oRichterund Geridrtete", 1929, 12 fr,, 17 f., 22, 2g fr.
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drü&.ten Neid auf der anderen Seite wohl dämpfen. Um geeignete Vor-
sitzende zu finden, braudrte man sie kaum besser zu bezahlen; aucå
ohne das würden die Geeigneten wohl bereit sein. Gehört dodr, wie die
Erfahrung gezeigt hat, ein ganz erheblidrer Besoldungsuntersdried dazu,
wenn man den Vorsitzenden 'eines niedrigeren Geridrts bewegen will,
Beisitzer eines höheren Geridtts zu werden.

Über solche Veränderungen könnte man sich also unterhalten. Aber
wer dafür eintritt, den Vorsitz unrer den Mitgliedern des Kollegiums
ohne Ansehen der Person umlaufen zu lassen, beweist damit, daß gerade
er von den Erfordernissen des Vorsitzens nidrt genug weiß. Ihr
etwaiges Fehlen zeigt sidr freilich nidrt in allen Kollegien mit gleicher
Schärfe. In der ruhigen Atmosphãre eines Zivilgeridrts oder aucih eines
Revisionsgeric}ts brauc}t die mangelnde Eignung eines Vo¡sitzenden
nidrt gleidr sdrwere Folgen zu haben. Oft genügt hier schon eine gewisse
Zurüdrhaltung, um sie weniger in Ersc.heinung rreren zu lassen. Aber
unsere Strafprozeßordnung macht in der tatridrterlidren verhandlung
dem vorsitzenden (übrigens audr dem Einzelrichter) solche Zurüd<haltung
unmöglich. \Øir stellen es hier vor allem auf den Sdrwurgeridrts- und
Strafkammervorsitzenden ab, weil sein Amt das sdrwerste ist. Es geht
hier fast immer um Sdrid<sale. Der Zusammenprall zwisdren dem Einzel-
mensdren und dem Staat erzeugt schwerere Spannungen als eine ,A.us-
einandersetzung zwisdren zwei Bürgern. Im Zivilprozeß können die
Anwälte ausgleidrend, vermittelnd, mindestens versachliúend wirken;
im Strafprozeß ist das vielfadr nicåt möglich, weil hier der unmittelbare
Kontakt zwisdren dem A,ngeklagten und dem Gericht erhalten bleiben
muß. Die CIfrentlichkeit ist am Strafprozeß weit stärker interessiert als
am Zivilprozeß. Vom Strafridrter zum Angeklagten ist es ein sehr steiler
Abhang. Darüber hinweg Verständnis fühlen zu lassen, freundlidr zu
sein und dodr Abstand zu wahren, über einen Mitmenscjhen Leiden zu
verhängen, ohne dessen Vürde zu yerletzen 

- das ist nicht jedem gege-
ben, mindestens nidrt dem einen so gut wie dem anderen, und es ist niclrr
über besdreidene Anfänge hinaus edernbar.

\Tenige haben sidr darüber so oft und so eingehend Gedanken gemadrt
wie Sling (Paul Sdrlesinger), der Geridrtsberidrrerstatrer der Vossisdren
Zatung in den zwanziger Jahren. Er nennt einen Vorsitzenden ,sehr
verbindlidr, sehr gutherzig, einen ganz besonders befähigten Justiz-
verwaltungsbeamten, einen vortrefilidren Mann", der ,alle ethisdren und
juristisdren Voraussetzungen erfüllt", er sagr ihm 

"besten Villen, aus-
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IÍerner Sarstedt

gesprodrenes Verantwortungsgefähl, ureites Verständnis für unsere Zeit
und ihre Nöte" nadr, findet soga¡ sein Urteil ,,nidrt nur im materiellen
Sinne vernünftig"; und dann spridrt er ,nidrt leidrten Fferzens" sein

eigenes Urteil über ihn: ,,{ber zum Sdrwurgeridrtsvorsitzenden eignet er
sidr nun mal nidrt" 3). \Ías hat er eigentlidr an ihm auszusetzen? Er sagt

darüber wenig. Einm¿l nennt er ihn 
"spradrlidr 

gehemmt" a), ein ander-
mal spridrt er von seinem ,sdrwadrmütigen Aufbrausen'5). Audr der
Verteidiger, der mit diesem Vorsitzenden einen sdrweren Zusammenstoß
hatte, hebt dessen gute Seiten hervor6): "Die ruhige väterliche Art",
,,die vornehme Gesinnung" 7).

Die Durdrsidrt der beiden Darstellungen ergibt zunädrst eine gewisse

Ungesdricklidrkeit des Vorsitzenden. !Øährend er den Angeklagten zur
Person vernimmt, stellt er ihm - offeàbar nur aus Versehen - eine
Falle: ,Diese Sdrule besudrten Sie nodr, als Sie im Ansúluß an Ihre Tat ( !)
verhaftet wurden?" s). Die Antwort war: ,,.,A.n meine Tat? Idr habe nidrts
begangen." Ein solcher Zwisdrenfall mag für ein Ablehnungsgesuch viel-
leicht nidrt ausreichen; aber er sollte völlig unmöglidr sein. Gerade daß
der Vorsitzende sidr erhennbar absidrtslos anmedren läßt, er halte den
bestreitenden Angeklagten für schuldig, muß die Atmosphäre vergiften.
So gedankenlos darf man einfadr nidrt sein. Später zeigt sidr ein Mangel
an Selbstbeherrsclung. Zweifellos steht es dem Vorsitzenden verfahrens-
reclrtliclr zu, den Verteidiger - oder wen audr imnrer - jederzeit za
unterbrechen. Das gehört zur Verhandlungsleitung. Aber lyenn er ihm
gerade das \üort zu einer Frage an einen Zeugen erteilt hat, ist es ganz
sdrleclrte Form, ihn mitten in dieser Frzge za unterbredren e). Es ist
zwar nidrt korrekt, aber hödrst verständlidr, daß nunmehr der Vertei-
diger ausfallend wird (,,Idr verbitte mir. . .") e). Und nun kommr es zu
einem faux pas nidrt allein des Vorsitzenden, sondern des ganzen Ge-
ridrts, fär den mE aber der Vorsitzende die eigentlidre Veranrwortung
trägt, und zwar nidrt nur gegenüber dem Verteidiger und der õffent-
lidrkeit, sondern vor allem audr gegenüber seinen eigenen Beisitzern. Der
Vorsitzende verkündet den Besdrluß: ,Das Geridrt läßt die Frage nidrt
8) aaO, 31.
a) aaO,22.
6) aaO,33,
8) Frey, Iú beantrage Freisprudr, 1959, 303.
7) aaO, 308.
8) aaO, 303.
s) aaO, 362.
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zu, da sie nidrt zur Sa&e gehört. Außerdem ermädrtigt midr das Geridrt,
zu erklären, daß es über das Benehmen des Verteidigers empört ist" r0).

Der erste dieser beiden Sätze ist wenigstens der Form nadr korrekt. Ob
die Frage wirklidr nidrt zur Sadre gehörte, hätte das Reidrsgeridrt na&-
zuprüfen gehabt, wenn der Angeklagte verurteilt worden wäre, R.evision

eingelegt und dies gerügt hätte. Der zweite Satz dagegen ist eine Ent-
gleisung, vor der der Vorsitzende das Geridrt hätte bewahren müssen

und können. Man kann ihm nidrr zugutehalten, daß es sidr um einen

,Geridrtsbeschluß" handle, den er nur als Spredrer des ganzen Geridlts
verkündet habe und habe verkünden müssen, selbst wenn er ihm nidrt
gefallen haben sollte. Dabei ist nodr nicht einmal entsdreidend, daß es

sidr nadr dem'Wortlaut um eine ,Ermädrtigung* handelt, von der der
Vorsitzende keinen Gebraudr hätte zv madren braudren. Ein Geridrt hat
nicht empört zu sein, und vor allem hat es nicht zu beschließen, daß es

empört sei. Zu solclen 
"Entscheidungen" ermächtigt das Verfahrensrecht

das Geridrt nidrt. Es wäre Redrt und Pflicht jedes Mitglieds, und vor
allem des.Vorsitzendenr gêv/€s€o, zu erklären: ,Bei diesem Beschluß tue

, iq nidrt,mit, idr stimme nodr nidrt einmal da$egen. Sollte jemand von

I W u{rs empört sein, so ist er'dienstlidr verpflidrtet, sidr zu beherrschen und
sein Gefühl zu überwinden. Vir sind nidrt berufen, einem Verteidiger
sdrleclrte oder auch gute Zensuren für sein ,Benehmen' za erteilen, zumal
dann nidrt, wenn daraus keine verfahrensredrtlidren Folgerungen gezogen

werden lcönnen oder sollen." In dieser Lage wäre dem Vorsitzenden
wirklidr einmal die Rolle des ,,primus inter paresa zugekommen; ihm
hätte das als erstem einfallen müssen. Ebenso wäre es, naúrdem ein sol-
cher Zwischenfall einmal geschehen war, Sadre des Vorsitzenden gewe-

sen, von sidr aus eine Verständigung anzubahnen. \üenn man die Be-
schreibung der Szene liest 11), in der auf Initiative des Verteidigers ein
etwas fauler Kornpromiß gesdrlossen wurde, dann versteht man, was.

Sling lz)meint, wenn er in diesem Zusammenhang anderen Vorsitzenden
Vorzüge nachrühmt wie. ,die Begabung, sidr mit den einfadrsten und
doch oft so komplizierten Persönlidrkeiten rnom Richterstuhl herab zu
verständigen, Einfühlung, Sdrlagfertigheit und eine gewisse weltmän-
nisdre überlegenheit - will sagen: natürlidre Autoritäto. Dazlr gehört
sidrerlich audr die Fähigkeit, einen Fehler, der jedem unterlaufen kann,

10) aaO,363.
11) adO,372.
É) Ri&ter und Geridrtete, 1929,34,
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ìlerner Sarstedt

sofoft und unbefangen zvz:ogebert und gutzumacihen. 'Wenn der Vorsit-
zende, nachdem er in der Hitze der Verhandlung den Verteidiger einmal

zlur lJnzeit unterbrodren hatte, auf dessen Ausbrudr geantwortet hätte:

,,Sie haben redrt. Idr bitte Sie um Verzeihung. Könnten Sie Ihre Frage

noch einmal stellen?', so hätte er ihn gewiß völlig entwaffnet, ohne sidr

im geringsten etwas zu vergeben.

III.
. Das Problem d,er Vertretang des Vorsi.tzend,en

In derartigen Fällen tut die CIffentlichheit gewiß redrt daran, in erster

Linie den Vorsitzenden für das ,{.uftreten des Geridrts verantv¡ortlicrh zu

madren, øt tadeln oder aud¡ zu loben. Vielfadr aber geschieht dies zu
Unredrt. Schuld- und Strafaussprudr sind Sache des ganzen Geridrts; es

entspricht niclt dem Verfahrensredrt, wenn, wie so oft, in der Zeitung
beridrtet wird: ,,Der Vorsitzende vertrat bei der Urteilsbegründung die
Ansidrt . . ." Es muß ja nidrt seine Ansidrt, es kann die Ansicht einer
Mehrheit oder gar - bei Freisprüdren oder anderen Entscheidungen
zugunsten des Angeklagten - nur die Ansidrt einer Minderheit sein.

Aber uotzdem entsprädre es, im Guten v¡ie im Sdrlimmen, nid'n gatz der
Wirklidrkeit, wenn man immer nur von der Möglidrkeit ausginge, daß

der Vorsitzende in der Minderheit gewesen und deshalb nidrt verant-
T¡ortlich sei. Als Revisionsridrter, also dodr audr, wie die Presse, als ein
Außenstehender, madrt man nämlidr im Lauf der Jahre die Beobadrtung,
daß es gewisse Fehler (sowohl bei verfahrensredrtlichen Beschlüssen als
auclr bei der sachliclredrtlidren Beurteilung) gibt, die zwat aî siú häufig
und typisdr sind, unter bestimmten Súwurgeridrts- und Strafkammer-
vorsitzenden aber niemals vorkommen. Es sind dann meist nidrt die
Kammern, die den Fehler vermeiden; es sind die Vorsitzenden. Kaum ist
der Vorsibzende im Urlaub, dann passiert es: Unverlesbare Urkunden
werden verlesen, Beweisanträge werden aus Gründen abgelehnt, die nidrt
im Gesetz stehen, oder die Urteilsgründe enthalten gewisse oklassisdre'
Subsumtionsfehler, die bei dieser Kammer sonst nidrt vorkommen. Es ist
nid¡t anzunehmen, daß so etr¡as an den Mehrheitsverhältnissen im Kolle-
gium läge, daß also die Vermeidung dieser Fehler jeweils nur 'mit

knappster Mehrheit einsdrließlic.h der Stimme des ordentlichen Vorsit-
zende¡ besdrlossen würde, und daß, sobald der Vorsitzende ausscheidet
und dafür ein anderer Ridrter eintritt, dessen Stimme die bisherige Min-
derheit in eine Mehrheit verwandelte. Vielmehr handelt es sich ofienbar
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nur um die \Øac.hsamkeit und um die Erfahrungen des Vorsitzenden, die

der Kammer auf einmal fehlen. tWenn der Vorsitzende auf einen Be-

weisantrag die Ladung des Zeugen anordnet oder wenn er vorsdrlägt,
den Beweisantrag mit der Begründung abzulehnen, daß die behauptete

Tatsache für die Entsdreidung ohne Bedeutung sei, wird kein Beisitzer

widerspredren und vorsdrlagen, die Ablehnung damit zu begründen, daß

das Gegenteil sdron erwiesen sei. Äußerstenfalls hätte jemand, der seine

Augen ofien hat, ¡f in soldren Fragen, bei denen zwischen ,ric'rhtig" und

"falsdr" so einfadr zu entscheiden ist, keine Schwierigkeiten, sidr durdr-
zlusetzeî. Audr solc.he revisionsrichterlidren Beobadrtungen und (zugege-

benermaßen) Vermutungen lassen den Vorsdrlag, der Vorsitz möge um-

laufen, als ausgesprodren sdrädlidr, als Sand in der Masdrine ersdreinen.

Vielmehr führen sie zu einer geradezr entgegengesetzten Forderung. Der

ordentlidre Vorsitzende sollte öfter vorsitzen, seltener vertreten werden,

als es jetzt vielfac} ges&ieht. Die gegenwärtige Rechtspredrung ersdreint

bei dem Umfang, in dem sie die Vertretung des ordentlichen Vorsitzen-
den gestattet, zu nachsidrtig.

Nadr g 66 Abs. I Satz 1 GVG führt bei Verhinderung des ordent-
lidren Vorsitzenden der Vertreter den Vorsitz. Vertretung setzt also

eine "Verhinderung* 
voraus. Das ergibt sidr unmittelbar aus dem Ge-

setz. FIier sollte also die redrtlidre und tatsächlidre Prüfung einsetzen,

wenn ein Revisionsführer einen Verfahrensverstoß darin erblid<t, daß

statt des ordentlidren Vorsitzenden dessen Stellvertreter den Vorsitz
geführt hat. Diese Rüge wird sehr oft erhoben. Beim gegenwärtigen

Stande der Redrtspredrung ist es oft sehr sdrwer, mit einiger Sidrerheit

vorausÉusagen, ob sie Erfolg haben wird. Das ist ein Mißstand. Gerade

für eine soldre Frage bedürfte es einigermaßen fester Regeln. Daß sie

bisher nidrt gefunden und erst red¡t nidrt überzeugend begründet worden

sind, liegt vor allem áatan, daß man vielfadr von einer unridrtigen, nidrt
dem Gesetz entnommenen Fragestellung ausgegangen ist. In vielen Fällen

hat rrran nämlich nicht, wie es dem Gesetz entsprodren hätte, gefragt:

"\Øar 
éer ordentlidre Vorsitzende überhaupt verhindert, und wodurch?",

sondern man hat gefngt: ,\Øie oft darf er siú vertreten lassen?" oder

anders ausgedrüd<i: .-Einen wie großen Teil seiner Arbeit muß er selbst

tun?o

So ließe sich die Frage freilidr dann stellen, wenn hier der $ 69 Abs. 1

GVG anwendbar wäre, wonadr der Vorsitzende innerhalb der Kammer
(des Senats) die Gesdräfte auf die Mitglieder verteilt. Aber in S 69 GVG
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sind nidrt di.e GesdÄft,egemeint, für die derVorsitzende als solcler funk-

tionell zuständig ist. Die Vorschrift ermädrtigt den Vorsitzenden zweifel-

los nidrt, ein von ihm ausgewähltes Mitglied seines Kollegiums mit den

Terminsbestimmungen (S 213 SIPO), mit Anordnungen gemäß SS 125

Abs. 2 Satz 2, 147 Abs. 5, 221, 231, mit der Auswahl eines Verteidigers

(S 142 SIPO) zu betrauen. Er k¿nn audr seine auf $ 69 GVG selbst

beruhenden Aufgaben nicht delegieren. Das alles ergibt sic}r schon daraus,

daß ihm S 69 GVG die ,,Verteilung" der Gesdräfte auftr'âgt. Die Vorsit-
zendengesdräfte werden nadr $ 66 Abs' 1 GVG eben nidrt ,,verteilt",
sondern sie trefien bei Verhinderung ohne weiteres den - nidrt vom

Vorsitzenden, sondern vom Präsidium bestellten oder vom Gesetz be-

sdmmten - Vertreter, Das wird audr, mit einer sogleich zu erörternden

Ausnahme, im allgemeinen nidrt verkannt.

Die Ausnahme ist der ,,Turnus" der Teilnahme an den Sitzungen in
,,überbesetzten* Kammern und Senaten. Hat ein Kammervorsitzender
nidrt zwei, sondern drei Beisitzer, so ergibt sidr die Notwendigkeit eines

Turnus so gut wie zwangsläufig aus $ 192 Abs. 1 GVG in Verbindung
mit dem Erfordernis der Sadrlidrkeit und Billigkeit, die Gesdräfte gleich-

mä$i.g auf die Mitglieder zu verteilen; das war audr schon vor Einfüh-
rung des (eben aus diesem Grunde überflüssigen) $ 69 Abs. 2 GVG so.

Aber es gilt eben nur für die Geschäfte der Beisitzer. Die des Vorsitzen-

den sind ihm vom Gesetz zugewiesen; er teilt sie sich nidr\etwa in An-
wendung des $ 69 l*G\d selbst zu (abgesehen davon, daß ei sidr in ein-

zelnen Sachen selbst zurn Beridrterstatter bestellen kann), und es gibt
auch keine Gleichmäßigkeit der Verteilung zwiscrhen Vorsitzenden. und

Beisitzergeschäften; dafür sind sie zu verschieden. rù(/enn .er also drei

Beisitzer hat, so ist, oon ihnen 'tmmet einer überzählig, weil er nadr
g 192 Abs. 1 GVG nidrt mitwirken darf. Das gilt aber nur für die Bei-

sitzer, nidrt fi¡r den Vorsitzenden. Nadr dem Gesetz muß jedes Kolle-
giurn einen, und es darf nør einen ordentlidren Vorsitzenden haben. Für

diese Rolle gibt es also keine ,,Überbesetzung", und'deshalb darf der

Vorsitzende niemals allein um deswillen aussdreiden, weil er der vierte

Mann und deshalb "überzählig" 
wäre. So etwas kommt aber in der

Praxis vor. Es gibt Vorsitzende, die sidr in den Turnus der sitzungsfreien

Tage eingliedern. Sie sdreiden dann also etwa, s¡enn sie drei Beisitzer

haben, jeden vierten Sitzungstag aus (nadr dem Sd¡ema: VAB, VBC,
V A C, A, B C). Damit genügen sie zwar sowohl dem $ 69 Abs. 2 GVG
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als audr den Anforderungen des Großen Zivilsenats des Bundesgeridrts-
hofsl3); nadr der hier zu entwid<elnden Ansicht führt das aber meist zu
einer fehlerhaften Besetzung an den Sitzungstagen, an denen der Vor-
sitzende nidrt teilnimmt, weil -Turnus' zwat f.ir die Beisitzer, nicht
aber für den Vorsitzenden ein ,,Verhinderungs"-Grund ist.

Da nadr dem Gesetz eine 
"Verhinderung" des Vorsitzenden erforder-

lidr und genügend ist, um seine Verretung zulässig zu madren, ist jeder

Versudr, den zulässigen Umfang der Vertretung allgemein in Prozenten

der Gesamtarbeit des Vorsitzenden auszudrü&.en, von vornherein zum
ffireitern verurteilt. Ein Vorsitzender, der das ganze Gesdräftsjahr hin-
durdr, soweit Sitzungen stattfinden, niemals verhindert wäre, darf sidr

niemals vertreten lassen, nicht einmal in einer einzigen von tausend

Sadren, die bei seiner Kammer anfallen; sonst ist das Geridrt in dieser

einen Sache nidrt vorsdrriftsmäßig besetzt. Nidrt weil 99,9 0lo kein aus-

reidrender Prozentsatz wäre, sondern weil es ân den gesetzlicJren Vor-
aussetzungen der Vertretung fehlt. Idr sage das nidrt als Theoretiker; es

hat während meiner bisher elfjährigen Vorsitzendenzeit (mit sedrs Bei-
sitzern) mehrfadr ganze Jahte gegeben, in denen idr midr nach dieser

meiner Redrtsansidrt niemals vertreten lassen konnte, nidrt in einer ein-
zigen Sadre. \Øenn andererseits ein Vorsitzender in den ersten zwei
Monaten des Gesdräftsjahrs in allen Saclen gemäß $ 22 Nr. 4 SIPO aus-

gesdrlossen ist (etwa weil er gende vom Staatsanwalt zum Landgeridrts-
direktor an demselben kleinen Gericht befördert worden ist), wenn er

dann zwei Monate lang krank ist, dann einen Monat Urlaub hat, dann

in dem Monstreprozeß, der die nädrsten drei Monate in Ansprudr nimmt,
als Zetge vernoûrmen oder mit Erfolg abgelehnt wird, wenn er also

praktisdr nur in vier Monaten dieses Jahres zum Vorsitzen kommt, was

eine prozentuale Beteiligung von nur 331/s 0/o bedeutet, dann ist gar

nichts dagegen einzuwenden. (Das heißt nidrt, daß er während der ersten

zwei Monate oder während des Monstreprozesses ohne Arbeit sein

müßte; er kann durch das Präsidium überlasteten Kammern zugeteilt
oder vom Landgeridrtspräsidenten gemäß $ 67 GVG von Fall zu FalI
einer Kammer zugeteilt werden; er ist nur in der Kammer verhindert,
deren ordentlicher Vorsitzender er ist.)

ì*
I
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IV.

Die V erltinderr'lng dls alleiniget V erttetøngsgtund

Die allein entsdreidende Frage ist also: was ist eine ,,Verhinderung" iS

des $ 66 Abs. 1 GVG? Da die Anerkennung eines Verhinderungsgrundes

zu einer Anderung der Person des gesetzlidren Ridrters führt, sollte,

soweit irgend angängig, daruuf. gesehen werden, daß die Annahme einer

,,Verhinderung" möglidrst heine \flege des Manipulierens eröffnet. Das

Ideal bleibt, daß jede einzelne Sache 'blindlings" an den Ridrter kommt,

der sie zu bearbeiten hat. Ganz läßt sidr dieses Ideal freilic.h niemals

erreidren. Immer bleiben (audr von den Verhinderungsfällen abgesehen)

gewisse entfernte. Möglidrkeiten des ,Manipulierenso offen. Diese Mög-
liåkeiten werden übrigens, entgegen der Ansicht mandrer, durch eine

maßvolle ,,Überbesetzung" der Kammern und Senate nicht vermehrt,
sondern eher vermindert. Je leicåter der Vorsitzende bei Verhinderungen
innerhalb des Kollegiums selbst helfen kann, desto weiter ist der \ffeg
zur Anwendung des $ 67 GVG, bei dem die Auswahl plötzlidr viel grö-
ßer wird. Man sollte sidr hier vom Perfehtionismus ebenso fernhalten
wie von vorzeitiger Resignation. Hier den ridrtigen Mittelweg zu finden,
.erfordert eine gewisse Erfahrung. Idr würde mich nicht getrauen, mçi-
nen von der Redrtspredrung des Bundesgeridrtshofs stark abweidrenden

Vorsdrlag zur öffentlidren Diskussion zu stellen, wenn ich ihn nidrt über

ein Jahrzehnt lang in meinem eigenen Senat verwirklicht hätte, ohne

audr nur in einem einzigen Fall zu einer Abweichung genötigt gewesen

zu sein,

1. W eniger pr oblemøtisch e V erbind,erungs| älle

IJm einen gewissen Überblid< zu gewinnen, seien die weniger problema-

tischen Verhinderungsfälle vorweg erörtert. Der glatteste Fall ist der der

.gesetzlidtren Aøssdtli.etlung (SS 22, 23 StPO). Mit ihr läßt sich so gut wie
überhaupt nidrt manipulieren, abgesehen etv¡a von der ziemlich fern-
liegenden Möglidrkeit, eine Vernehmung des Vorsitzenden als Zeugen
($ 22 Nr. 5 SIPO) künstlich herbeizuführen oder hünstlidr zu umgehen.

Audr die Ablehnwng bietet, trotz des bei der Entscheidung über sie ob-

waltenden Ermessens, keine wesentlichen Schwierigkeiten. Sie ist an ein

Gesuch oder an eine Selbstanzeige ($ 30 SIPO) gebunden; dabei müssen

Tatsadren behauptet werden. Darüber, wann eine Ablehnung begründet

ist, hat sidr eine ziemlidr feststehende Redrtspredrung gebildet; wer sie

kennt, braudrt kaum mit überrasdrungen zu redrnen.
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Gering sind weiterhin die Gefahren für die Bestimmtheit des gesetz-

lichen Ridrters, die vom (Jrlaab ausgehen. Die Länge des dem Vorsit-
zender zustehenden Erholungsurlaubs steht fest. Bei der Frage, wann

der Urlaub genommen werden soll, pflegen ganz andere, privatere Über-

legungen im Vordergrund zu stehen als der IØunsdl, bei einer bestimm-

ten Sadre vorzusitzen oder nidrt vorzusitzen. Auch müssen die Urlaubs-

wünscjhe aller Mitglieder der Kammer oder des Senats, bisweilen sogar

des ganzen Geridrts, miteinander abgestimmt werden. Das ist eine so

verwickelte und sdrwierige Sadre, daß den, der den Urlaubsplan ent-

wirft, kaum die Lust anwandeln wird, dabei audr nodr an die Besetzung

des Gerichts für bestimmte Prozesse zu denken. Audr die Möglidrkeit,
sidr einige Udaubstage aufzusparen, um nodalls der Mitwirkung an

einer lästigen Sache zu entgehen, ist praktisdr gering. Das würde dem

Ridrter gat ztr leidrt den Vorwurf der Unkollegialität einbringen' den

er sdreuen muß, schon um sich nidrt einer Retorsion auszusetzen.

Rein theoretiscl, kaum jemals praktisch ist die Mögli&keit des Mani-
pulierens mit Kranþheit.,{.ucih wenn man die \firksamkeit einçr Kon-
trolle mittels ärztlidrer Zeugnisse niedrig veransdrlàgt, darf man um so

fester darauf rechnen, daß sich hein Ridrter krank meldet, der nidrt
wirklidr dienstunfähig ist. Der Verfasser hat bisweilen eher in der ent-
gegengesetzten Richtung Bedenken gehabt, daß sidr nämlidr Ridrter in
elendem, kaum nodr arbeitsfähigem Zustand zur Sitzung eingefunden

haben,

\Øie lange die Vaþanz einer Vorsitzendenstelle einer ,Verhinderung"'
gleidrzusetzen ist, wird allmählich zum Gegenstand fester Regeln- Iüenn

der Vorsitzende stirbt, werden seine Geschäfte bis zu etwa drei Monaten

von seinem bisherigen Vertreter weitergeführt werden können. Gewiß ist

das im strengen Sinne dcs Wortes keine oVertretungor weil es an einem

Vertretenen fehlt; indessen bestehen gegen entsPredrende Anwendung

der Vertretungsvorsdrrift keine Bedenhen. Daß der Vorsitzende in den

Ruhestand tritt oder versetzt wird, ist dagegen mE kein Vertretungsfall;

cias weiß man vorher, und deshalb braudrt hier keine Yakanz einzutre-

ten. Ahnlich ist es bei Versetzungen und Beförderungen. Bei der Schaf-

fung neuer Stellen wird wegen der Notwendigkeit des Ausschreibens

nadt Bewilligung eine gewisse Frist zur Besetzung gelassen werden

müssen.

Ferner kann der Vorsitzende dwåt Abord.ntrng art ein anderes Gericht

oder an eine andere Dienststelle verhindert sein. Audr soweit das nur mit

I
I

!
il

¡

i

I

115



llerner Sarstedt

seinem Einverständnis möglich ist, lassen sidr hier gewisse Befürdrtungen

sdrwerer unterdräd<en als in den bisher erörterten Fällen. Denn soldre

Âbordnungen können entweder selbst Besserstellungen sein (Ministerial-
zulagel) oder dodr als Vorbereitung (Erprobung) zu einer Beförderung

ersdreinen. Hier könnte also die Justizverwaltung auf den Gedanken

kommen, den Vorsitzenden von einem bestimmten Prozeß ,fortzulok-
ken". Venngleidr das im allgemeinen durch die versdriedensten Rü&.-

sichten ersdrwert sein wird, hat mE der Bundesgeridrtshof la) dodr gut

daran getan, hier wenigstens Klarheit über die Dauer der Abordnung zu

verlangen.
Sodann gibt es Einzellälle der Verhinderung, die teils wegen ihrer

Klarheit, teils wegen ihrer Seltenheit wenig Anlaß zur Sorge geben.

\ffehrdienst, eine Ladung als Zeuge, Teilnahme an der Hodrzeit oder der

Beerdigung eines nahen Verwandten gehen ganz allgemein der Berufs-

arbeit und so audr dem Ridrterdienst vor. Im Ernst läßt sidr so etwas

nidrt mit Rüclsidrt auf einzelne Prozesse manipulieren. Der Vorsitz im
Sdrwurgeridrt geht dem Vorsitz in einer Kammer oder einem Senat vor.
Audr Teilnahme des Vorsitzenden an einer Präsidialsitzung wird rnan

wegen ihres Ranges und ihrer Seltenheit vorgehen lassen; aus den glei-

chen Gründen bei einem Mitglied eines großen Senats die Teilnahme an

dessen Beratungen.

2. Zø starþe Arbeitsbelastøng als Verhind.erøngsgrønd

Bis hierhin sdreint mir die Redrtspredrung durdrweg auf dem ridrtigen
Vege zu sein. Nun aber sind Fälle za erörtern, in denen sie die ,Verhin-
derungo, die eine Vertretung des ordentlidren Vorsitzenden rechtfertigen

soll, mE zu Unredrt annimmt. Es handelt sicll um die Fälle, in denen der

Vorsitzende deshalb niclt vorsitzt, weil er überhaupt zl viel zu tun hat;
sei es infolge einer ridrterlidren oder nichtrichterlidren Haupt- oder

Nebentätigkeit (als Landgerichts- oder Obedandesgeridrtspräsident, or-
dentlidrer Professor, Mitglied des Prüfungsamts), sei es infolge von Über-
lastung gerade in seinem Amt als Vorsitzender dieses Kollegiums. 'Wo

-"r, ã", als Verhinderungsgrund gelten läßt, werden die einzelnen
Sachen davon meist niclt mehr "blindlings" betroffen. Vielmehr er-
wädrst hier dem Vorsitzenden die Aufgabe, mindestens die naheliegende

Versudrung, fortwährend - gewöhnlic.h jahrein jahraus - bestimmte
einzelne Sadren für sidr selbst, bestimmte einzelne Sachen für seinen

u¡ BGIIZ 16,254.
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Vertreter herauszusuchen oder auch durdr eben diesen Vertreter heraus-
sudren zu lassen. Der Vorsitzende (oder sein Vertreter) wird hier also
gleidrzeitig als Subjekt und als Adressat soldrer Entscheidungen tätig.
Das ist etwas grundsätzlicir anderes und etwas bei v¡eitem Gefährlicheres
als alle bisher erörterten Verhinderungsfälle zusâmmengenommen.

In dem Fall, der dem Besdrluß BG}JZ 37,210 zugrunde lag, war der
Vorsitzende seinem Senar nur zur Hälfte seiner Arbeitskraft zugeteilt;
zur anderen Hälfte war er stellvertretender Vorsitzender des Justiz-
prüfungsamts. Er hat 1959 an 26 von 50 Sitzungstagen den Vorsitz
geführt, an 72 von 136 streitigen und an 5 von !7 sonsrigen Urteilen
mitgewirkt. Das ist zahlenmäßig ziemlidr genau die Hälfte der angefalle-
nen Arbeit. Für den ¿{,ußenstehenden, der weiter nidrts weiß, ergeben.
sidr daraus zwei Möglidrkeiten:

Entweder war der Vorsitzende selbst der Ansidrt, der Vorsitz in die-
sem Senat erfordere eine ganze Ridrterkraft, und da er dem Senar nur
zur Hälfte zugeteilt war, übernahm er audr die Hälfte der Arbeit; sdrließ-
lich hat auch die größte Arbeitskraft nicht mehr als zwei Hälften. Aber
wodurdr untersdreidet siù eigentlidr der Fall, daß ein gaízel' Senar nur
einen halben Vorsitzenden har, von dem Fall 15), daß ein Landgeridrt
ftir vier Strafkam¡nern und vier Zivilhammern nur den Präsidenten und
drei Direktoren hat?

Oder die Zahlen täusdren; vielleidrt hat der Vorsitzende die sdrwie-
rigere Hälfte der Sadren übernommen; sehr aufopfernd von ihm, mög-
lidr aber nur mittels gezielter Steuerung jeder einzelnen Sadre.

Es überzeugt nidrt, wie der Große Zivilsenat dieses Dilemmas Flerr zu
'werden sucht. Er geht von den Fähigkeiten und Eigenschaften aus, die er
von einem Vorsitzenden erwartet: von dessen größerer Sadrkunde, rei-
feren Erfahrung und besseren Menschenkenntnis. Sdron in diesen Punk-
ten wird maî gaîz anderer Meinung sein können. Sadrkunde, Erfahrung
und Mensdrenkenntnis s.ind bei jedem Ridrter in hohem Maße erwünsdrt,
aber es sind kaum spezifisdre Vorsitzendeneigenschaften; es ist durdraus
nidrt erforderlidr, daß der Vorsitzende davon mehr hat als seine Bei-
sitzer, und hat er mehr davon, so ist es nicht das, was ihn zum Vorsit-
zenden qualifiziert. Sacåkunde kann ein Ergebnis der Spezialisierung
sein, die beim Vorsitzenden eher stört. Er braudrt eher die Fähigkeit,
überlegene, speziellere Sadrkunde seiner Beisitzer zu entde&en, zur Gel-
tung hommen zu lassen und neidlos anzuerkennen, ohne deshalb von

15) BGHSI. 2, 71.
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Minderwertigkeitsgefühlen und von zweif.eln in seine eigene Eignung

zum Vorsitz befalien zu werden. Aber selbst diese Fähigkeit braucht er

nicht im Komparativ; es sdladet nidrts, wenn alle Mitglieder des Kolle-

gium, ,ie in gíei&em Maße haben wiê er. Reifere Erfahrung sollte man,

ä" ", 
,iA ja ãhnehin nur um ein.Postulat, nidrt um eine stets notwendig

g"g"b.rr. í"tr"dr. handelt, im Zweifel bei dem Dienstältesten sudren;

io'h", ,rirrr-, ein vierzigjähriger Landgeridrtsdirektor bei aller Tüdrtig-

keit reifere Erfahrung als sein sedrzigjähriger Beisitzer? Mensdrenkennt-

,ri, 1roll"nd, ist ein charisma, dessen vorhandensein und gar dessen Grad

"o 
urroitt.lo, die Möglichkeiten einer ,{nstellungsbehörde dodr wohl

i"d"or"od überfordern würde. \flas der vorsitzende nacih meiner Ansiút

viel nötiger braucihte, wären Eigensdraften wie Kontaktfähigkeit, unge-

brodrene Arbeitskraft, selbstsidrerheit, die audr andere Mensdren so

gelten läßt wie sie sind, die Fähigkeit des Zuhörens, freundliche Energie

i"rbuodeo mit einer Besdreidenheit, die ihn vor der Illusion bewahrt,

größere Sadrkenntnis, reifere Erfahrung und bessere Mensdrenkenntnis

ãh ,"irr. Beisitzer zu haben oder dodr heudreln zu müssen und deshalb

der geborene Besserwisser seines Kollegiums zu sein. väre es wirhlidr die

,aclriidre ûberlegenheit, die den guten Vorsirzenden ausmaclte, so wäre

es ein Mißgriff, ãaß der Gesetzgeber die Möglidrkeit vorgesehen hat, den

vorsitzenden zu überstimmen. und weiter wäre gerade die Ansicht, der

Vorsitzende sei überhaupt der beste Ridrter seines Kollegiums, dodr wohl

ein entscheidender Grund, ihn nidrt von vornherein von einem bestimm-

ten Prozentsatz der Vorsitzendengesdräfte zu dispensieren. Gerade bei

diesem AuSgangspunkt sollte man dodr erst rei:ht Zustimmung zu unseref

Forderung ãr*"rt.o, daß ein soldrer Vorsitzender nur aus ganz zwin-

genden, kãnkreten Gründen ausnahmsweise ausscheiden dürfe, nidrt ohne

leit"res in25olo aller FäIle. \fforaus sich gerade dieseZahl ergibt, ent-

ziehr sidr vollends meinem Verständnis, zlmal der Besdrluß es ausdrü&-

liclr ablehnt zv sagen, s)oúon. diese 25 0/o geredrnet werden sollen. \üarum

sollen die Redrtsudrend en bei 25 0/o der Kammer- oder Senatsarbeit auf

die Mitwirkung des besten Ridrters verzidrten müssen? Haben sie nidrt

das Redrt auf ebenso gute Redrtspredrung wie die anderen?

V.

Beløstbarleei.t d.es V orsi:tzend.en gleidt B elastbarþeit d'es Kollegiøms

Man wende nidrt ein, es lasse.sidr praktisdr gar nidrt vermeiden, daß der

vorsitzende häufiger aussdreide, als es hier zugelassen werden soll. Iflo
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sidr das praktisdr nidrt vermeiden läßt, hat das betreffende Kollegium
zu viel Arbeit, und es kann sie dann nur deshalb bewältigen, weil es zu

viele Beisitzer hat. Die Frage, ob und in weldrem Umfange eine Kam-
mer, ein Senat oüberbeseiz:." sein darf, hängt auf das engste mit unserer

Frage zusammen, wann ein Vorsitzender wegen Verhinderung ausscjhei-

den kann. Da jedes Kollegium einen ordendidren Vorsitzenden haben

muß und nidrt mehr als diesen einen haben darf, ergibt sidr aus unseren

Erörterungen, daß dem Kollegium audr nidrt mehr Arbeit zugeteilt wer-
den darf, als dieser eine Vorsitzende bewältigen kann, ohne sich norlna-
lerweise vertreten zu lassen. Und es darf und muß dann audr so viele

Beisitzer haben, wie nötig sind, um mit dieser Arbeit fettig zu werden,

u¡d zwar ohne daß - im Regelfall - einer der Beisitzer audr nodr

Vorsitzendengesdräfte verridrtet. \Vie viele Beisitzer die Kammer oder

der Senat haben darf, läßt sidr also nidrt - wie man das versudrt hat -
in abstracto mit einem Zahlenwerk beantworten, sondern es muß für
jedes Kollegium konkret nadr der Belastbarkeit seines Vorsitzenden ent-
sc.hieden werden. Bei Präsidentenkammern oder -senaten ist also die

erste Frage, wieviel Zeh, wd Kraft dem Präsidenten dieses Geridrts für
seine ridrterlidre, dh. fär seine Vorsitzendentätigkeit zur Verfügung steht.

Mehr Sddren, als er bearbeiten kann, dürfen der Präsidentenkammer,

dem Präsidentensenat nidrt zugeteilt werden. Venn damit die Arbeits-
kraft von zwei oder vier Beisitzern nidlt ausgelastet ist, müssen diese

Ridrter gleidrzeitig nodr anderen Kollegien zugeteilt werden. Freilidr
müßte der Gesetzgeber dann darauf verzidrten, seinerseits den Präsi
denten des Geridrts (wie er das beim Präsidenten des Bundesgericbtshofs

getan hat) zum geborenen Vorsitzenden für diese oder jene ,{.ngelegen-

heiten zu bestellen. Ein soldrer Verzidrt sollte ihm audr nidrt sdrwer-

fallen; denn da ein Präsident des'Bundesgeridrtshofs in jedem Falle ein

sehr besc.häftigter Mann ist, läßt sidr ohnehin audr durdr ein gesetzlidres

Gebot nidrt erreichen, daß er bestimmte Sad¡en (zB Anwaltssadren) stets

in eigener Person bearbeitet.

Eines ist freilidr gewiß: die Verwirklidrung unserer Ansidrt madrt eine

Vermehrung der Vorsitzendenstellen im Verhältnis zu den Beisitzer-

stellen erforderlidr. Folgte die Redrtspreúung der hier vertretenen Mei-
nung, so würde sie diese Vermehrung erzwingen. Ist das ein Einwand?
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